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Ritter -Orden.

Großmeister: Se. K. Hoheit der Kurfürst.

Ordens-Kommission.
Derselben liegt,als unmittelbarer Behörde,dieBesorgung aller, in Beziehung

aufdieMilitair- und Civil-Orden, so wie die Verdienst-, Denk- undEhren-
Medaillen vorfallenden Geschäfte ob ; insbesondere hat dieselbe die Ordens-
Matrikel über sämmtliche Ordensmitglieder und Besitzer von Ehrenzeichen
zuführen, und wegen derOrdens-Ertheilungen, erforderlichen Falls An
träge zu thun. Auch hat sie die Aufsichr über die Ordens-Armen-Kasse.

Zur Nachricht wird hier bemerkt, daß nach dem Tode der Ordens-Inha
ber die Insignien an die Ordens-Kommission zurückgesandt wer
den müssen, ingleichen auch die Verdienst-Medaillen: der Orden
vom eisernen Helm, so wie die Denk - und Ehren-Medaillen, sind

jedoch hiervon ausgenommen, und bleibt ersterer bei den Familien
der Verstorbenen, letztere aber werden in den Kirchen aufgehängt.

Oberkammerherr und Chef des Hof-Staates, von Barde-
leben Exc. GHLOl.

Oberst und Chef deß Gen. Kriegs-Departements v. Cochen-

hausen H à
Geh. Kabinetsrath Nivali er ^1. PNAO2, GHLO3.

Beamte:

Ordens-Rath: Kriegsrath Joh. Knatz
Ordens - Schatzmeister : Hof - Sekretär Kraushaar.

Ordens - Garderobier: Kammerdiener Zöllner.

Ordens - Herold : Burggraf S t e i tz.

i) Kurhessischer Haus-Order: vom goldnen Löwen.

n) Großkreutze:
1) Se. Hoheit der Kurprinz den 5. April 1819
2) — Kön. Höh. der Großherzog von Hessen, )
3) — Hoheit der Erbgroßherzog Ludwig &gt; d. 18. Dec. 1816

von Hessen, )

4) — H. D. der Landgraf Karl von

^as1 el[' » .. ., ^ (d. 14. Aug. 1770
6) — der Landgraf Friedrich vonf a

Hessen - Cassel. )


